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1 Allgemeines

1.1 Gegenstand und Geltungsbereich

Gegenstand dieser technischen Richtlinien ist gem. § 3 Abs. 1
Wasserbautenférderungsgesetz 1985 (WBFG), BGBI. Nr. 148/1985 i.d.g.F. die Gewahrung
und Bereitstellung von Bundes- und Fondsmittel zur Besorgung der durch den:die
Bundesminister:in fir Innovation, Mobilitdt und Infrastruktur wahrzunehmenden
Geschéafte der Abt. IV/W3 — Bundeswasserstrallen.

Der ortliche Geltungsbereich umfasst gem. § 34 Z 4 WBFG die Donau, die March und die
Thaya von der Staatsgrenze bei Bernhardsthal bis zur Einmindung in die March sowie die
Enns von Fluss-km 2,7 bis zur Miindung in die Donau und die Traun von Fluss-km 1,8 bis

zur Miindung in die Donau.

Diese Richtlinien sind von der Abt. IV/W3 — Bundeswasserstrallen als zustandige Stelle im
Bundesministerium fiir Innovation, Mobilitdt und Infrastruktur sowie bei der Besorgung
der von diesem gem. Art. 104 Abs. 2 B-VG mit der Ubertragungsverordnung
Hochwasserschutz (UV-HWS), BGBI. Il Nr. 351/2006 den Landeshauptleuten iibertragenen
Geschéafte der BundeswasserstraBenverwaltung von den zustdndigen Stellen der

Verwaltung des Landes, anzuwenden.
Weiterfihrende Bestimmungen und Konkretisierungen zur Anwendung dieser Richtlinie
sind in den Durchfiihrungsbestimmungen zur RIWA-T-BWS i.d.F.v. 2025 (in Folge als DFB

2025 bezeichnet) naher geregelt.

Soweit in diesen Richtlinien auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird,

sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
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1.2 Rechtliche Grundlagen

1.2.1 Wasserbautenforderungsgesetz
Nach den Bestimmungen der §§ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 25, 26, 28, 31, 32, 34 und 35 WBFG kdnnen

Bundesmittel u.a. fiir MalRnahmen zwecks Verbesserung des Wasserhaushaltes, zum
Schutz gegen Wasserverheerungen und zur Regulierung der Donau sowie fiir Mallnahmen
zur Sicherung und Verbesserung des 6kologischen Zustandes der Gewasser, soweit die
vorerwahnten Ziele miterfiillt werden, gewahrt werden. Weiters sind die Kosten der
Mittel- und Niederwasserregulierung der Donau und deren Instandhaltung aus
Bundesmitteln zu finanzieren. Fir die Errichtung 6ffentlicher Hafen konnen Darlehen
gewahrt werden. Jedenfalls ist die Gewahrung und Bereitstellung von Bundesmitteln
davon abhangig, dass die zur Finanzierung oder Férderung beantragten Mallnahmen den
von dem:der zustandigen Bundesminister:in erlassenen technischen Richtlinien
entsprechen. Gemal § 3 Abs. 2 WBFG haben diese Richtlinien Bestimmungen (iber die

nachstehend aufgezdhlten Punkte zu enthalten:

e Wasserwirtschaftliche Zielsetzungen unter Berlicksichtigung von Raumordnung,
Umweltschutz und umfassender Landesverteidigung

e Kriterien zur Beurteilung der zu fordernden MalRnahmen

e Kosten-Nutzen-Untersuchungen zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von
Malnahmen mit erheblichem finanziellen Umfang oder volkswirtschaftlich
weitreichenden Auswirkungen

e Inhalt und Ausstattung der Unterlagen, Grundsatze der Projektierung, Vorleistungen

e Baudurchfiihrung, Baukontrolle, Bauabrechnung, Kollaudierung

e SofortmalRnahmen

e InstandhaltungsmaRnahmen und Gewahrleistung der Wirksamkeit von Anlagen

1.2.2 Sonstige rechtliche Grundlagen
e Bundesfinanzgesetz (BFG)

e Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG)

e Bundesgesetz lber die Bildung einer Donau-Hochwasserschutzkonkurrenz, BGBI. Nr.
372/1927

e Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

e Bundesvergabegesetz 2018 (BVergG 2018), BGBI. | Nr. 65/2018

e Umweltvertraglichkeitspriifungsgesetz 2000 (UVP-G 2000), BGBI. | Nr. 89/2000
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e Ubertragungsverordnung Hochwasserschutz (UV-HWS), BGBI. Il Nr. 351/2006

e Verordnung des Bundesministers flir Finanzen tber Allgemeine Rahmenrichtlinien fir
die Gewadhrung von Férderungen aus Bundesmitteln (ARR 2014), BGBI. Il Nr. 208/2014

e Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG), BGBI. Nr. 215/1959

e WasserstralRengesetz (WaStG), BGBI. | Nr. 177/2004
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2 Aufgaben der
Bundeswasserstralienverwaltung
(BWS) im BMIMI

2.1 Grundsatzliches
Die Aufgaben der BWS sind im § 2 Abs. 1 WaStG geregelt.

Der BWS obliegt somit die Férderung von InfrastrukturmaRnahmen an den in den

Zustandigkeitsbereich der BWS fallenden Gewaéssern.

Der Anwendungsbereich dieser Richtlinie liegt in der Vollziehung des WBFG (§ 2 Abs. 1Z
12 WaStG) an den in den Zustandigkeitsbereich der BWS fallenden Gewassern.

2.2 Wahrnehmung von Bundesinteressen

Die BWS hat die Bundesinteressen bei schutzwasserwirtschaftlichen sowie bei
verkehrsinfrastrukturellen Zielsetzungen und Aufgaben gem. Pkt. 3 und 4 dieser Richtlinie,

soweit sie die Finanzierung und Foérderung betreffen, wahrzunehmen.

2.3 Finanzierung und Forderungsverwaltung

Die Finanzierung oder Férderung von Vorhaben hat im Rahmen der jahrlich fir diese
Zwecke im Bundesvoranschlag zur Verfliigung stehenden Bundesmittel zu erfolgen. Hierbei
ist gegebenenfalls zu prifen, ob und in welchem MaRe die Férderungsnehmer:innen zu

einer angemessenen Eigenleistung heranzuziehen sind.

Es besteht gegen die Republik Osterreich kein Rechtsanspruch auf die Finanzierung oder

Forderung von schutzwasserbaulichen MalRnahmen.
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2.4 Prioritatenverzeichnis

Fir die Finanzierungs- und Férderungsvorhaben im jeweiligen Bundesland ist ein
Verzeichnis zu erstellen und regelmaRig nachzufiihren. Die Vorhaben sind insofern nach
Prioritdaten zu reihen (siehe Pkt. 4.3), als sie in Jahresprogramme nach MalRgabe der Mittel

unterteilt werden. Als Beurteilungskriterien sind u.a. zu bericksichtigen:

e Gesetzliche Verpflichtungen

e Schadenspotenzial

e Uberflutungshaufigkeit

e Wasserwirtschaftlicher Handlungsbedarf
e Vorliegen behordlicher Bewilligungen

e Ausfiihrungsreife des Projektes

2.5 Hochwasservorsorge

Dem wasserwirtschaftlichen Planungsorgan der jeweiligen Landesregierung sind

beabsichtigte schutzwasserwirtschaftliche Planungen und Generelle Projekte anzuzeigen.

2.6 Planung und Projektierung von SchutzmafBnahmen
Planungen und Projektierungen kénnen durch die BWS veranlasst werden, wenn der

aktuelle schutzwasserwirtschaftliche Handlungsbedarf gegeben ist und dies nicht von

Dritten beantragt wird.
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2.7 Ausfihrung von wasserbaulichen Mallnahmen, Kostentragung

2.7.1 Konsenswerberin Republik Osterreich
Die Republik Osterreich ggf. gem. WaStG vertreten durch die via donau, kann bei

Vorliegen der nachfolgend angeflihrten Voraussetzungen sowie unter der Beachtung der
Zielsetzungen dieser Richtlinie (siehe Pkt. 3) als Rechtstragerin und als

Bewilligungswerberin fiir die erforderlichen behordlichen Genehmigungen auftreten:

e wenn zwischenstaatliche Interessen, Vertrage oder internationale Vereinbarungen
dies erfordern

e sofern Instandhaltungsverpflichtungen an vom Bund als Rechtstrager gesetzten
MaBnahmen bestehen

e wenn eine Verpflichtung zum komplementaren Handeln im Sinne einer Fortsetzung
einer vom Bund getragenen MaRnahme vorliegt

e wenn der Schutz von Bundesvermogen dies erfordert

e wenn Bundesinteressen dies geboten erscheinen lassen

Samtliche erforderlichen behordlichen Bewilligungen sind zeitgerecht vor Inangriffnahme
einer MalBnahme einzuholen. Fiir 6rtliche Schutz- und Regulierungsmafinahmen, die im
ausschlieRlichen Interesse einzelner Uferanrainer:innen liegen, richtet sich das Ausmald
der Forderung nach § 6 WBFG.

Liegt die Ausflihrung von Schutz- und Regulierungsbauten im tGiberwiegenden Interesse
des StraRen-, Bahn-, Kraftwerksbaues oder eines:einer sonstigen Interessent:in auller
Gebietskorperschaften oder deren Zusammenschluss, so sind Kostentragung,
Baudurchfiihrung und Instandhaltung dieser Bauten Angelegenheit der davon betroffenen
Rechtstrager. Sofern derartige Schutz- und Regulierungsbauten auch der Verbesserung
des Hochwasserschutzes oder des Gewdsserregimes dienen, kann im Zuge einer
Vereinbarung zwischen diesen Interessent:innen und der BWS eine Kostenbeteiligung des

Bundes vorgesehen werden.

2.7.2 Konsenswerberin DHK
Fur wasserbauliche MaRnahmen, an denen die DHK als Konsenswerberin oder

Rechtstragerin auftritt, erfolgt durch den Bund eine anteilige Finanzierung gem. DHK-

Gesetz und den auf Grundlage dessen festgelegten Kostenschliisseln.
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2.7.3 Sonstige Konsenswerber
In allen sonstigen Fallen sind Gemeinden, Verbande oder Dritte Konsenswerber, wobei

der Bund als Férdergeber gem. WBFG auftreten kann und die Forderverwaltung an der

Donau gem. der UV-HWS den Landeshauptleuten {ibertragen ist.

2.8 Ausfihrung von MaRnahmen, Kontrolle

Die BWS hat Sorge zu tragen, dass alle geférderten Planungen, Projektierungen,
Durchfiihrungen und Bauten von wasserbaulichen MaRnahmen sowie Instandhaltung und
Betrieb von wasserbaulichen Anlagen fachgerecht, in Ubereinstimmung mit getroffenen
Vereinbarungen und erteilten Bewilligungen und unter Bedachtnahme auf die
Okologischen Zielsetzungen in sparsamer, wirtschaftlicher und zweckmaRiger Weise

ausgefihrt werden.

Bei der Kontrolle der Vorhaben und zur Absicherung von Entscheidungen bei den Landern
ist das Vier-Augen-Prinzip einzuhalten. Eine organisatorische Unabhéangigkeit der
Prifer:innen ist dabei nicht erforderlich. Insbesondere ist eine Kontrolltatigkeit
hinsichtlich der Férderbarkeit und der Einhaltung aller Férderungsbestimmungen sowie

der widmungsgemaRen Verwendung der Mittel sicherzustellen.

2.9 Interessentengemeinschaften
Im Interesse der Erhaltung der Funktion von Hochwasserschutzeinrichtungen und deren
Okologischer Funktionsfahigkeit hat die BWS fiir die Koordination und Kontrolle von

Hochwasserschutzverbanden und fir die Zusammenarbeit mit diesen im Sinne eines

integralen Hochwasserschutzmanagements zu sorgen.

2.10 Evaluierung und FolgemaRnahmen

Evaluierung und FolgemaBBnahmen nach Hochwasserereignissen sind seitens der BWS

nach Erfordernis zu veranlassen.
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3 Zielsetzungen

3.1 Schutz des Menschen und seines Wirtschaftsraumes

Schutzwasserwirtschaftliche MalRnahmen haben das Ziel, den Menschen und seinen

Wirtschaftsraum zu schiitzen. Schiitzenswert sind grundsatzlich:
e Bauten im gewidmeten Bau- und Betriebsgebiet

e Infrastrukturanlagen

e Erhaltenswerte Einzelbauten

3.2 Schutz des Gewassers
Das Gewasser ist zu schiitzen durch
e Beriicksichtigung der Umweltziele entsprechend dem WRG

e Freihaltung, Sicherung und Schaffung von Abflussrdumen und Retentionsrdumen

e Erhaltung und Sicherung des Gewasserlebensraumes

3.3 Bereitstellung von Wasserstraleninfrastruktur

Die Bereitstellung von WasserstralBeninfrastruktur hat das Ziel, die Voraussetzungen fir

die Schifffahrt zu schaffen, zu erhalten und zu verbessern.
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3.4 Erreichen der Schutzziele

Die Schutzziele werden durch folgende MalRnahmen erreicht:

e Erhaltung und Schutz der Gewdsser und ihres Umfeldes als landschaftsgestaltende
Elemente, als natiirlicher Lebensraum und als 6kologisch funktionsfahige Einheit und
Erhaltung oder Verbesserung des 6kologischen Zustandes bzw. des 6kologischen
Potenzials im Rahmen des schutzwasserwirtschaftlichen Aufgabenbereiches

e Abgrenzung und Sicherung von Hochwasserabfluss- und Retentionsgebieten sowie
deren Freihaltung von gewdsserunvertraglichen Nutzungen

e Sicherstellung eines moglichst ausgeglichenen Feststoffhaushaltes der Gewasser
(schutzwasserwirtschaftliche Eingriffe sind auf die sohl- und betterhaltende
Geschiebefiihrung abzustimmen)

e Sicherstellung einer Gewasserinstandhaltung und Gewasserpflege entsprechend den
hydraulischen, morphologischen und 6kologischen Erfordernissen

e Regelung der Abflussverhaltnisse zum Schutz vor Hochwasserereignissen und

Vermeidung von erosionsférdernden MaRnahmen
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3.5 Integrales Hochwasserschutzmanagement

Die laufende Absicherung der Schutzziele erfolgt im Rahmen eines integralen
Hochwasserschutzmanagements und dessen dazugehdérigen MaRnahmen mit folgendem
Aufbau:

Abbildung 1: Hochwasserrisikokreislauf (Quelle: Nationaler

Hochwasserrisikomanagementplan des BMLFUW, 2014)

VORBEREITUNG
z.B. Katastrophenschutzphn,

NACHSORGE
z.B. Sofortmafinahmen,

Prognosemodelle, TR -
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85y’ Erelgmsclokumentatlon

BEWUSSTSEIN

z.B. Informationen fiir die
Offentlichkeit bereitstellen,
Kommmunikation,
Bildungsaktivitaten

VORSORGE

z.B. GefahrenzonenPlanungen,
Raumordnungskonzepte

SCHUTZ
zB. Schutzmalnahmen planen und
errichten, Uberflutungsgebiete
wieder herstellen
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3.5.1 Vorsorge
Die Vorsorge umfasst die auf die Raumordnung abgestimmte Schutzplanung und die

entsprechenden Bau- und Betriebsvorschriften.

Der Beitrag der BWS dazu besteht vor allem in der Erstellung der Ausweisung von
Hochwasseranschlagslinien, FlieBgeschwindigkeiten, Wassertiefen, Risiko- und
Restrisikountersuchungen, hydrologische Grundlagen, Untersuchungen liber den
Feststoffhaushalt und in der Bereitstellung von Unterlagen zur Information der
Gemeinden und der betroffenen Bevélkerung. Weiters umfasst er die regelmaRige
Vermessung der Gewadssersohle und die Beweissicherung hinsichtlich des

Feststofftransportes.

3.5.2 Schutz: Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von

SchutzmafBnahmen
Die Errichtung von SchutzmalBnahmen erfolgt auf Basis von Projektierungen, ausgehend

von flussgebietsbezogenen Planungen fortschreitend zu Generellen Projekten und

Detailprojekten. Die BWS wirkt beratend und als Forderungsstelle.

Die SchutzmalBnahmen umfassen neben dem Schutz bis zu einer bestimmten
Ausbauwassermenge auch die Vorkehrungen gegen Risiko und Restrisiko. Die Wirksamkeit
von Anlagen ist durch die Erstellung und Einhaltung von Betriebs-, Wartungs- sowie
Instandhaltungs- und Pflegeordnungen sicherzustellen und zu gewahrleisten. Ebenso ist

die Wiederanbindung von Uberflutungsgebieten anzustreben.

Die Bewiltigung von Hochwasserereignissen erfolgt aufgrund von Einsatz- und
Notfallplanen (Katastrophenplanen), wie sie vom Land oder der

Bezirksverwaltungsbehorde in deren Kompetenz festgelegt wurden.

3.5.3 Bewusstseinsbildung
Effektives Hochwasserschutzmanagement (als Teil eines Managements zur Abwehr und

Minderung von Naturgefahren) kann nur gewahrleistet werden, wenn ein Bewusstsein zu
Eigenverantwortung und zur Verantwortung in der Gesellschaft gegeben ist. Aus diesem
Grund sind MalRnahmen zur Bewusstseinsbildung wesentlich. Der Beitrag der BWS besteht
in einer ausreichenden Information, die auch bei allen Planungen und Projektierungen

vorgesehen wird.

Technische Richtlinien fiir die BundeswasserstraBenverwaltung — RIWA-T-BWS 17 von 66



3.5.4 Vorbereitung auf das Hochwasserereignis
Der Beitrag der BWS bzw. der via donau zur Vorbereitung besteht, soweit mdéglich, vor

allem in der Bereitstellung bzw. deren Veranlassung von Grundlagen dazu, wie bspw.
hydrologische und hydraulische Unterlagen und Betriebsordnungen fir

SchutzmaRnahmen inkl. technischer Vorkehrungen bei Uberschreitung des Schutzgrades.

Weitere Aufgaben der BWS umfassen die Teilnahme an Ubungen, die Mitwirkung bei der

Erstellung sowie beim Betrieb von Prognosemodellen und Warnsystemen.

3.5.5 Nachsorge
Die Nachsorge umfasst die nach Hochwassern zu besorgenden Tatigkeiten u.a.
Aufraumarbeiten sowie die (Wieder-) Herstellung des Hochwasserschutzes und der

Wasserstrafleninfrastruktur.

Weiters umfasst die Nachsorge die Organisation bzw. Veranlassung der Durchfiihrung von
SofortmaRnahmen wie bspw. Raumungen, Behebungen von Ufer-, Damm- und

Deichbriichen oder Sanierung von Erosionsschaden.

Der Beitrag der BWS besteht weiters in einer Evaluierung der SchutzmaBnahmen (bspw.
Ereignisdokumentation). Die Ereignisdokumentation bei und nach Hochwasserereignissen

umfasst im Wesentlichen folgende Arbeitsschritte:

Bilddokumentation (auch Luftbilder) der Ausuferungen, von Schaden an

Schutzbauwerken, Gebduden und Infrastruktur

e Geodatische Vermessung der Hochwasseranschlagslinie im Gelande oder an
Gebduden sowie von charakteristischen Profilen und Wassertiefen

e Meteorologie und Hydrologie des Hochwasserereignisses

e Hydraulische Riickrechnung des Hochwasserabflusses und Abschatzung der
Hochwasserwelle und —frachten

e  Wirkung der HochwasserschutzmaBnahmen

e Vergleich zwischen abgelaufenem Ereignis und Projekt

e Grobe Gesamtschadenschatzung aufgeteilt nach Kategorien
Ereignisdokumentationen sind bei Bedarf durch die BWS unter Einbeziehung der

Wasserbauverwaltung des jeweiligen Landes zu veranlassen und als wasserwirtschaftliche
Unterlagen gem. § 25 Abs. 1 und 2 WBFG forderfahig.
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3.6 Erreichen der Ziele der Wasserstrafleninfrastruktur

Durch die nachstehend aufgezahlten Schritte werden die Ziele der

Wasserstralleninfrastruktur erreicht:

Schaffung, Aufrechterhaltung und Verbesserung der fir die Schifffahrt nétigen
Fahrwasserparameter gem. nationaler und internationaler Bestimmungen durch
Adaptierung der Flussquerprofile und Flusslangsprofile der Donau

e Gestaltung oder Stabilisierung der Ufer und der Sohle der Donau

e Wasserbautechnische Anlagen einschlieBlich Kranbahnfundamente von 6ffentlichen
Hafen sowie der verkehrstechnischen Einrichtungen

e Ausbau und Instandhaltung der Ufer und der Treppelwege

Diese Ziele sind durch vorbeugende MaBBnahmen und nach Hochwasserereignissen als

WiederherstellungsmaRnahmen (Sofort- und FolgemalBnahmen) zu erreichen.
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4 Planungs- und
Projektierungsgrundsatze

4.1 Schutzmoglichkeiten

Hochwasserschutz umfasst das Zusammenwirken der verschiedenen Schutzmaoglichkeiten.

Diese sind:

e vorbeugender Hochwasserschutz: Mallnahmen, die zu einer Verminderung von
Abflussspitze und Abflussgeschwindigkeit fihren

e technischer Hochwasserschutz: Schutzbauten in oder am Gerinne und im
Uberflutungsbereich

e vorsorgender Hochwasserschutz: MalRnahmen zur Verringerung des
Schadenspotenzials, u.a. durch Flachenvorsorge und Verhaltensvorsorge bis zur

Absiedelung

Zur Erreichung einer optimalen Wirkung sind alle Planungen und Projektierungen in
diesem Sinne zu betreiben und einseitige Betrachtungen und Vorgehensweisen zu

vermeiden.

4.2 Allgemeine Grundsatze

e Vermeidung aller abflussverscharfenden und erosionsfordernden MafBnahmen

e Vermeidung von Baulandwidmungen bzw. —schaffung in gefahrdeten Bereichen

e Anpassung der Bewirtschaftung gewdassernaher Zonen an die Wirkung exzessiver
Abflisse unter Berlicksichtigung der Widerstandskraft und Schadensanfalligkeit der
Bewirtschaftungsform

e Unterstiitzung aller natlrlichen Moglichkeiten des Hochwasserriickhaltes und der
Verbesserung des Geschiebehaushaltes

e Erhaltung vorhandener natiirlicher und Reaktivierung verlorengegangener natirlicher
Abfluss- und Retentionsraume

e Beriicksichtigung der Vorgaben beziiglich der gewasserdkologischen Ziele gem. WRG

auch bei schutzwasserbaulichen MalRnahmen in Siedlungsgebieten
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e Anwendung naturnaher Methoden unter Beachtung des Standes der Technik im
Schutzwasserbau

e MaRnahmen der Eigenvorsorge bei Gebduden sind nicht durch das WBFG abgedeckt
und daher nicht forderfahig. Sie stellen somit keine wasserbaulichen MalRnahmen im
Sinne dieser Richtlinie dar. Unabhangig davon sind ObjektschutzmaRnahmen im
Rahmen von wasserrechtlich bewilligten MaRnahmen (Schutz- und
Regulierungswasserbauten) als Teil der wasserbaulichen MaBnahme grundsétzlich
finanzierungsfahig, wenn sie zur Erreichung der angestrebten Gesamtwirkung

erforderlich sind und ihre Erhaltung sichergestellt ist.

Grundsatzlich muss eine einzugsgebietsbezogene, respektive flussgebietsbezogene
Betrachtung der Gewdsser unter Bericksichtigung des § 55b WRG stattfinden.
EinzelmaRnahmen sind bezliglich der Summationswirkung in diese Betrachtung

einzugliedern.

4.3 Rangordnung von MaRhahmen

Grundsatzlich sind Eingriffe in Gewasser und in das Gewasserumland bei gleichzeitiger
Erhaltung der hydraulischen Funktionsfahigkeit und des aktuellen 6kologischen Zustandes
zu minimieren. Ziel ist eine Verbesserung in Richtung guter Zustand oder gutes
Okologisches Potenzial gem. § 30a WRG. Gelindere MalRnahmen sind jeweils vorzuziehen,

wie bspw.:

e Passiver Hochwasserschutz vor aktivem Hochwasserschutz

e MaRnahmen im Einzugsgebiet vor Mallnahmen am Gerinne

e Retentionsmallnahmen vor linearen MaRnahmen

e Naturnahe und gewdsserspezifische vor naturfernen bzw. nicht dem Gewassertyp
entsprechenden Bauweisen

e Rickhaltebecken im Nebenschluss vor solchen im Hauptschluss

Sollte es notwendig werden, eine strengere MaRnahme im Sinne der Reihung statt einer

gelinderen zu ergreifen, ist dies zu begriinden.
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4.4 GroBBenwerte des Schutzbediirfnisses

Den schutzwasserwirtschaftlichen Planungen und Projektierungen sind folgende

GroRRenwerte des Schutzbediirfnisses zugrunde zu legen:

e Fir bestehende Siedlungen und bedeutende Wirtschafts- und Verkehrsanlagen ist im
Allgemeinen die Gewahrleistung eines Schutzes vor Hochwasserereignissen mit 100-
jahrlicher Haufigkeit anzustreben (HQ100). In Wohngebauden sind grundsatzlich nur
gewidmete Wohnrdume schiitzenswert (ErdgeschoR und hoher).

e  FiUr hohe Lebens-, Kultur- und Wirtschaftswerte sowie Gebiete mit hohem Schadens-
und Gefdahrdungspotenzial kann in begriindeten Fallen auch ein hoherer Schutzgrad
vorgesehen werden.

e Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flichen, unbebautes Bauland u.A. sind nicht

gesondert zu schiitzen.

4.5 Auswahl der MaRhahmen

Die Festlegung des AusmaRes und die Auswahl der zu treffenden MaRnahmen erfolgt auf
der Grundlage eines Generellen Projektes (siehe Pkt. 15). Der nationale
Gewadsserbewirtschaftungsplan (NGP) gem. § 55g WRG und allfallige Regionalprogramme
sind dabei zu bertlicksichtigen, erforderlichenfalls hat eine Koordinierung der Planung

stattzufinden. Eine erforderliche Grundbeschaffung ist rechtzeitig zu klaren.

4.6 Freihaltung von Abfluss- und Riickhalteraumen

Auf unbebautem Geldnde ist der Abflussraum jedenfalls grundsatzlich freizuhalten.
Eingriffe in das Gewasser, die geeignet sind, die Abfluss- oder Retentionsverhaltnisse in
nachteiliger Weise zu beeinflussen, miissen durch Kompensationsmallnahmen
ausgeglichen werden. Insbesondere sind Ersatzflachen fiir die Retention bereitzustellen.
Kompensationen sind dabei beziglich ihrer Wirkung zu quantifizieren und nachzuweisen.
Alle Nachweise und Berechnungen sind sowohl auf das Bemessungshochwasser
(grundsatzlich bezogen auf ein HQ100) als auch auf ein HQ100 (falls ein abweichendes
Bemessungshochwasser projektiert wird) abzustellen. Gefahrenzonenpldane mit den darin
ausgewiesenen Abfluss- und Vorbehaltsflachen sind zu berlicksichtigen. Sind

KompensationsmaRBnahmen nicht moglich, ist dies zu begriinden.
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4.7 Umweltvertraglichkeit und Verschlechterungsverbot

Alle MaRnahmen missen sich an der natirlichen Beschaffenheit des Gewdssers gem. § 30
WRG orientieren. Insbesondere ist darauf zu achten, dass Verschlechterungen des
Gewadsserzustandes entsprechend dem grundsatzlichen Verschlechterungsverbot gem.

§ 30a WRG vermieden werden. Okologische MaRnahmen sind im Rahmen

schutzwasserwirtschaftlicher Aufgaben Projektbestandteil.

Ein weiterer Grundsatz ist die Erhaltung oder Verbesserung des dkologischen
Gewadsserzustandes oder Potenzials gem. § 30a WRG. Zum Ausgleich unvermeidlicher
Verschlechterungen sind geeignete Kompensationen vorzusehen. Bei Planungen und
Projektierungen ist das Einvernehmen mit den materienrechtlich betroffenen
Landesdienststellen bspw. fiir Naturschutz, Gewasserdkologie, Schifffahrt und Fischerei

rechtzeitig herzustellen.

4.8 Sicherheiten

Zum Bemessungswasserspiegel (Ergebnis hydraulischer Wasserspiegellagenberechnung)
ist fir Einfliisse wie turbulente Abflussvorgange, Querneigungen, Wellenschlag und
Windwirkung ein Sicherheitszuschlag anzusetzen. Bei Anlagen bzw. Anlagenteilen betragt

dieser Sicherheitszuschlag (iber dem Bemessungswasserspiegel max. 25 cm.

Zusitzlich ist ein Zuschlag gegen Uberstromen im AusmaR von max. 25 cm anzusetzen,

sofern im Uberlastfall ein Versagen der Anlage durch Uberstromen méglich ist
Das Ausmal dieser beiden an der Donau geltenden Zuschlage, das bearbeitungsseitig

festzulegen ist, ergibt somit in Summe gem. ortlicher Einflisse grundsatzlich bei Ddmmen

max. 50 cm und bei Mauern max. 25 cm.
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4.9 Risiko- und Restrisikobetrachtung

Bei allen Hochwasserschutzprojekten mit einer Ausbauwassermenge unter HQ300 ist eine
Betrachtung fiir das Risiko (Uberlastfall = Abfliisse Giber der Ausbauwassermenge) sowie
flr das Restrisiko (Versagensfall = Versagen von Hochwasserschutzbauwerken und —
anlagen) durchzufiihren. Die Untersuchungen haben sich bis auf ein HQ300 zu erstrecken.
Entsprechend den Untersuchungsergebnissen sind MaRnahmen der Risikovorsorge
einzuplanen, besonders Entlastungseinrichtungen bei Deichen und Dadmmen zur gezielten
Flutung und Leerung von Poldern. Risiko- und Restrisikobetrachtungen sind auch im Zuge
von Gefahrenzonenplanungen und bei Grundsatzkonzepten anzustellen, welche nicht in
den Aufgabenbereich der BWS fallen.

4.10 Grundbeschaffung und Gebaudeablose

Grundstiickskauf, Gebdudeabldse und die Entschadigung fir Dienstbarkeiten an

Grundsttcken sind Teil von MaRnahmen

e fir aktive Hochwasserschutzbauten,
e flir Rickhaltebecken und
e fur Flachen der FlieRretention, sofern eine Retentionsverbesserung gegeniiber dem

Istzustand erreicht wird.
Ebenso sind bei passiven Hochwasserschutzmafnahmen aus technischen oder
wirtschaftlichen Griinden notwendige Gebaudeabldsen o. dgl. im Zuge von

Hochwasserschutzprojekten Teil der MaBnahmen.

Die Zugangsmoglichkeit zu Hochwasserschutzbauwerken ist durch entsprechende

rechtliche Vorkehrungen sicherzustellen.

4.11 Bauliche MaBnahmen im Hochwasserabflussgebiet
Schutzwasserbauten, die zum Schutz von Bauten im HQ30-Abflussbereich notwendig

werden, fallen nicht in den Aufgabenbereich der BWS. Ausnahmen sind nur dann zulassig,

wenn die Bauten vor dem 01.07.1990 behordlich bewilligt wurden.
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4.12 Uberbauungen

Im Zuge von Schutz- und RegulierungsmaBBnahmen sind Verrohrungen und Eindeckungen
unzulassig. Die Anwendung derartiger Bautypen ist nur bei Vorhandensein von

Zwangssituationen vertretbar.

4.13 Errichtung von Briicken

Kénnen im Zuge einer HochwasserschutzmaBnahme bestehende Briickenobjekte nicht
aufrechterhalten und muissen durch einen Neubau ersetzt werden, ist die Ersatzbriicke
mit gleichen Straflenquerschnittsabmessungen oder, wenn diese keinen Normalien
entsprechen, mit den nachst groBeren Querschnittsabmessungen gem. Richtlinien und
Vorschriften flr den StraRenbau (RVS) zu errichten. Es ist stets Briickenklasse 1 (aulRer bei

FuBgangerstegen) anzunehmen. Pfeilerlose Konstruktionen sind anzustreben.

Sofern zur Vermeidung von Wirtschaftserschwernissen aus technischen und
wirtschaftlichen Griinden die Errichtung einer Briicke notig wird, gilt Entsprechendes.

Dasselbe gilt fiir Strallenverbindungen.

Die Wiederherstellung von durch Hochwasser zerstorten Briicken fallt nicht in den
Aufgabenbereich der BWS.

4.14 Oberflachenwasserableitungen

Die allfallige Ableitung von Qualm- und Kuverwadssern (durchsickerndes und landseitiges
Sickerwasser) bei Deich- und Dammbauwerken sowie eine geordnete
Hinterlandentwadsserung bei Poldern fiir den Hochwasserschutz sind Bestandteil der

schutzwasserwirtschaftlichen Projektierung.

MaBnahmen zur Oberflaichenentwasserung von Siedlungs- und Industriegebieten mittels

Regenwasserkanalen fallen nicht in den Aufgabenbereich der BWS.
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5 Instrumente der Planung und der
Projektierung

5.1 Grundsatzliches

Die Erstellung von Untersuchungen, Planungen und Projektierungen einschlieRlich der
zugehorigen Rechts- und Verfahrensangelegenheiten muss mit MaRnahmen im
Aufgabenbereich der Schutzwasserwirtschaft gem. WBFG im Zusammenhang stehen.
Dieser Zusammenhang kann fachlich begriindet sein oder er kann sich aufgrund
rechtlicher Bestimmungen ergeben, die im Zuge eines spateren Bewilligungsverfahrens

anzuwenden sein werden.
Die Leistungen der Planung und Projektierung umfassen:

e Untersuchungen wie bspw. mathematische Modelle, physikalische Modelle,
Okologische Untersuchungen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Gutachten
* Planungen und Projektierungen (inkl. technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher

Begleitung) von Grundsatzkonzepten, Generellen Projekten und Detailprojekten

5.2 Vorleistungen

Alle fir die Untersuchungen, Planungen und Projektierungen erforderlichen Vorleistungen
sind als Bestandteile dieser Untersuchungen, Planungen und Projektierungen anzusehen,

sofern sie flr eine fachgerechte Durchfiihrung unerlasslich sind wie z.B.:

allgemeine Planungsgrundlagen

e Grundbuchs- und Katasterunterlagen
e Vermessung

e Geotechnik

e Bodenerkundungen

e Messungen und Beprobungen
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5.2.1 Ausarbeitung
Die unter Pkt. 5.1 angefiihrten Leistungen sind von befugten Fachleuten (Fachkundigen)

auszuarbeiten und durch die BWS zu priifen.

Die Ausarbeitungen haben nach dem Stand der Technik bzw. im Zusammenhang mit
Forschung und Entwicklung nach dem Stand der Wissenschaft zu erfolgen und sind auf die

beste verfiigbare Umweltpraxis abzustellen.

Alle Ausarbeitungen sind auch auf einem Datentrager elektronisch gespeichert zu liefern.
Hierbei sind in Absprache mit der betroffenen Dienststelle der BWS die geeigneten
Formate fiir Schriftsatze und Pline festzulegen. Eine Ubernahme relevanter Pline in ein

geografisches Informationssystem muss gewahrleistet sein.

Die Vergabe derartiger Leistungen hat nach den geltenden Vergabebestimmungen zu

erfolgen.
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6 Mathematische Modelle

Mathematische Modelle sind virtuelle Abbildungen von Vorgangen in der Natur. Hiezu
zdhlen hydrologische Modelle fiir Niederschlag-Abfluss-Untersuchungen, hydraulische
Modelle fir Abflussberechnungen und Feststoffmodelle fiir Geschiebe- und
Schwebstoffuntersuchungen. Sie kdnnen als selbstdandige Arbeiten oder als Bestandteil
von Untersuchungen, Planungen oder Projektierungen durchgefiihrt werden. Auf

entsprechende Arbeitsanweisungen wird verwiesen.
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7 Physikalische Modelle
(wasserbauliche Versuche)

Physikalische Modelle sind labormaRige Nachbildungen zumeist relativ kleinrdumiger
wasserbaulicher Situationen, um diese hinsichtlich ihres Verhaltens unter verschiedenen
Abflussbedingungen zu erforschen. Physikalische Modelle ersetzen oder erganzen
mathematische Modelle und kénnen Projektbestandteile bei komplexen Projekten

darstellen.
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8 Okologische Untersuchungen

Der gewasserokologische Zustand stellt die Basis fiir die Planung der 6kologisch
erforderlichen MafBnahmen im Zusammenhang mit den wasserbaulichen Planungen sowie
die Beriicksichtigung der 6kologischen Aspekte dar. Okologische Untersuchungen kénnen
Bestandteil von umfangreichen Untersuchungen, Planungen oder Projektierungen

darstellen.
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9 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen dienen dazu, wasserbauliche MalRnahmen mit
erheblichem finanziellen Umfang oder volkswirtschaftlich weitreichenden Auswirkungen
zu untersuchen und ihre Wirtschaftlichkeit nachzuweisen. In erster Linie sind dafur
Kosten-Nutzen-Untersuchungen anzuwenden. In besonderen und sensiblen Fallen sind
Kosten-Wirksamkeits-Untersuchungen vorzunehmen, bei denen auch die intangiblen
Faktoren bewertet werden. Auch fir die Akzeptanz in der Bevolkerung kann die

Betrachtung intangibler Faktoren erforderlich sein.

Fiir die Kosten-Nutzen-Untersuchungen wird auf die Richtlinie verwiesen, die vom BMLUK

herausgegeben wird und die die Standardisierung fir derartige Arbeiten darstellt.
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10 Gutachten

Gutachten sind fachliche Stellungnahmen zur Beurteilung einer vorgegebenen
Problemstellung. Sie erfordern ein besonderes MaR an Kenntnissen ebenso wie an
Zuverlassigkeit in der Bearbeitung und dirfen nur von erfahrenen Spezialist:innen erstellt

werden.

Gutachten zur Losung und/oder Umsetzung schutzwasserwirtschaftlicher Aufgaben haben

u.a. den nachstehenden Kriterien zu entsprechen:

e Gutachten sind in der Regel in einen Befund, in das eigentliche Gutachten und in die
Unterlagen zu gliedern.

e Im Befund ist die Problemstellung mit allen relevanten und erwahnenswerten
Tatsachen, Umstanden und gegebenenfalls zeitlichen und 6rtlichen Entwicklungen
klar und nachvollziehbar darzulegen. Der Befund darf ausschlieBlich objektiv
feststellbare Fakten enthalten und keinerlei Vorhersagen, Berechnungen oder

Annahmen.

Im eigentlichen Gutachten ist eine Stellungnahme und Beurteilung des Problems zu
verfassen. Darin ist durch Berechnungen, logische Schlisse, die Interpretation
fachspezifischer Grundlagen, Aussagen der Literatur, Erfahrungswerte usw. auf Ursachen,
Wirkungen, Entwicklungen und Konsequenzen einzugehen, die sich aus dem Befund
ableiten lassen. Alle Darlegungen miissen nachvollziehbar sein. Die Unterlagen sind in der
Regel voranzustellen. Darin sind Auftrag, Auftraggeber:in, Zeitpunkt der Bearbeitung,
Bearbeiter:in oder Gesamtverantwortliche:r anzugeben. Weiters sind samtliche
angewandte Unterlagen, Datenquellen, Messungen, Berechnungen, die verwendeten
Methoden, Programme, Literatur und Erfahrungswerte anzufiihren und es ist im
Gutachten ggf. darauf Bezug zu nehmen oder sonst eine nachvollziehbare Verbindung

herzustellen.
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11 Generelle Projekte

11.1 Allgemeines

Generelle Projekte sind Detailprojekten (siehe Pkt. 12) vorausgehende Entwiirfe, die
sowohl die Zielsetzungen als auch die Art und Weise der vorgesehenen Verwirklichung
einer MalBnahme in ihren Grundziigen darstellen. Hierbei muss in Schriftstiicken und
Planen ein solcher Reifegrad erreicht werden, dass auf dieser Grundlage Detailprojekte
ausgearbeitet werden kénnen, ohne dass mehr als eine Vertiefung der bereits getroffenen
Festlegungen im rein ortlichen Bereich notig ware. Soweit dem Generellen Projekt keine

Variantenuntersuchung zugrunde liegt, ist eine solche auszuarbeiten.

Generelle Projekte sind fiir Bereiche, an welchen umfangreiche und wasserwirtschaftlich
bedeutsame Mallinhahmen erforderlich sind, zu erstellen. In diesen sind die konkreten
MaBnahmen zum Hochwasserschutz, zur WasserstraReninfrastruktur sowie zur Sicherung
oder Verbesserung der 6kologischen Funktionsfahigkeit und des Gewasserzustandes
festzulegen. Die Ausbauelemente sind fiir das gesamte Gewasser aufeinander

abzustimmen.

11.2 Inhalt der Generellen Projekte
Grundsatzlich wird ein Generelles Projekt wie folgt gegliedert:

e Technischer Bericht

* Hydrologische Darstellungen (Abflussspitzen, Abflussfracht, Retention etc.)
e Gewadsserokologische Untersuchungen

e Verkehrsinfrastrukturelle Untersuchungen

e Untersuchungen des Untergrundes

e Hydraulische Berechnungen inkl. Ausuferungsbeginn

e Massen- und Kostenschatzung

e Kosten-Nutzen-Betrachtung

e Ubersichtskarte kleinmaRstéblich z.B. 1:50.000 bis 1:25.000

e Luftbild und Kataster

e Lageplan in passendem MaRstab mit Anschlagslinien HQ30, HQ100, HQ300
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e Langenschnitte mit Anschlagslinien in passendem MaRstab

e Flussquerprofile

e Charakteristische Querprofile (Profiltypen)

e Briicken und Objekte (Wehre, Stufen, Rampen etc.)

e Dokumentation, Fotos, wasserwirtschaftlich relevante Planungen,
Grundstiicksverhaltnisse, Wasserrechte, Grundwasserverhaltnisse,

Untergrundverhaltnisse etc.

Soweit nachstehend nicht abweichende Bestimmungen vorliegen, gilt fiir die Ausstattung
und den Inhalt des Generellen Projektes das Uber die Detailprojekte Beschriebene

sinngemal.

11.2.1 Technischer Bericht
Im Technischen Bericht sind neben den allgemeinen Angaben vor allem darzustellen:

e Ausgangslage, derzeitiger Zustand, Schadenspotenzial, Gefahrdungspotenzial (z.B.
Anzahl der betroffenen Objekte) und Bedrohungsbild

e die vorgeschlagenen MaBnahmen mit Begriindung der gewahlten Losung und
Angaben Uber die librigen Losungsvarianten; Darstellung der wirtschaftlichen,
technischen, verkehrsinfrastrukturellen und 6kologischen Optimierung unter
Berlicksichtigung von KompensationsmalRnahmen (siehe Pkt. 4.6)

e Wirkung der MaBnahmen im Hinblick auf die Reduktion des Gefahrdungspotenzials,
mit Berlicksichtigung der verbleibenden Gefdahrdung und des Restrisikos sowie

Minimierung von deren Schadenswirkung

34 von 66 Technische Richtlinien fiir die BundeswasserstraBenverwaltung — RIWA-T-BWS



11.2.2 Plane
Fiir die Plane ist jener MaRstab zu wahlen, bei dem alle MaRnahmen eindeutig dargestellt
werden konnen. In allen Planen ist der Zustand vor und nach Durchfiihrung der

MaBnahmen einzutragen (Istzustand und Planungszustand).

Insbesondere sind neben den MaRnahmen darzustellen:

in Lageplanen die Gefahrenzonen, Flachenwidmungen sowie die planungsrelevanten

Okologischen Fakten und Anschlagslinien HQ30, HQ100 und, in relevanten Bereichen,

HQ300

e im Langenschnitt und in Profilen die Sohl- und Uferhéhen, Objekte (Briicken,
Wehranlagen, usw.) und Spiegellagen HQ30, HQ100 und, in relevanten Bereichen,
HQ300

e Flussprofile sind in solchen Abstinden vorzusehen, dass ein hinreichender Uberblick
Uber die Morphologie und das Abflussgeschehen geboten wird

e Charakteristische Profile sind fiir jeden charakteristischen Flussabschnitt (oder
Dammabschnitt o. dgl.) auszuweisen

* Anlage(n)verhaltnisse bei Objektsneubauten oder Umbauten (Briicken, Wehre,

Stufen, Rampen etc.)
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12 Detailprojekte (Projekte)

12.1 Allgemeines

Detailprojekte (im WBFG als Projekte bezeichnet) sind Projektierungen, die geplante
MaBnahmen in ihren Einzelheiten ausfiihrungsreif darstellen. Zudem miussen sie so
ausgestattet sein, dass die relevanten Bewilligungsverfahren (wasserrechtlich,
forstrechtlich, naturschutzrechtlich, eisenbahnrechtlich, usw.) auf ihrer Grundlage
durchgefiihrt werden kénnen. Die Detailprojekte kdnnen in Einreichprojekt und
Ausflihrungsprojekt unterteilt werden, wobei das Einreichprojekt dann nur die das
betreffende Bewilligungsverfahren erforderlichen Unterlagen beinhalten muss, wahrend

das Ausfihrungsprojekt die baureifen Plane beinhaltet.

Die Ausstattung eines Detailprojektes hangt von der Art der MaBnahmen und deren
Auswirkungen ab. Es ist daher in jedem einzelnen Fall zu entscheiden, welche Fragen im
Zusammenhang mit der geplanten Mallnahme zu behandeln sind und welche
Detailunterlagen (Planunterlagen, Untersuchungen, Gutachten etc.) notwendig sind.
Hinsichtlich der fremden Rechte, vor allem der Anrainer:innen und Unterlieger:innen, ist
zu untersuchen und im Projekt darzulegen, ob und wie weit sie durch das betreffende
Vorhaben beeintrachtigt werden und welche Vorkehrungen getroffen werden, um

allfallige nachteilige Auswirkungen auszugleichen.

Sofern die Detailprojektierung nicht auf einem Generellen Projekt oder einer

vergleichbaren Planung aufbaut, sind die nétigen Grundlagen zu schaffen.

12.2 Vor- und Zusatzleistungen
Alle fur die Projektierung erforderlichen Vor- und Zusatzleistungen sind als Bestandteile

der Projekte anzusehen, sofern sie fiir eine fachgerechte Durchfiihrung unerlasslich sind
(siehe Pkt. 5.2).
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12.3 Inhalt der Projekte

Die nachstehenden Inhalte sind standardmaRig vorgesehen. Im Bedarfsfall sind sie zu
erganzen. In begriindeten Ausnahmefallen ist auch der Wegfall von Teilen des Inhaltes

moglich.
Schriftsatze

e Technischer Bericht

e Berechnungen

e Massen- und Kostenermittlung

e Bauzeitplan

*  Grundstiicksverzeichnis

e \Verzeichnis der Wasserrechte und sonstigen relevanten Rechte
e Bilddokumentation

e Betriebsordnung
Plane

e Ubersichtskarte

e Ubersichtslageplan (Luftbild)
e Katasterlageplan

e Projektlageplan

e Langenschnitt

e Querprofile

e Charakteristische Profile

e Objektsplane

Schriftsatze und Plane konnen bei Bedarf auch zusammengefasst werden.
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12.4 Schriftsatze

12.4.1 Technischer Bericht

Der Technische Bericht hat zu enthalten:

e Bezeichnung des Bauvorhabens

e Ortsangabe (politischer Bezirk, Ortsgemeinde, Katastralgemeinde, Ortschaft,
Flussgebiet, Kilometrierung)

e Bauherr:in (Bund, Land, Gemeinde, Wassergenossenschaft, Wasserverband etc.)

e Zweck der MaRnahme

e Planungsgrundlagen; Hinweis auf Generelles Projekt bzw. vergleichbarer Planung und
Begriindung der ausgewdhlten Variante

e Darstellung des derzeitigen Zustandes (hydrologische, hydraulische,
verkehrsinfrastrukturelle, 6kologische, geologische, hydrogeologische,
bodenmechanische, den Feststoffhaushalt betreffende und sonstige Gesichtspunkte),
Gefdhrdung und Schadenspotenzial

e Beschreibung des Projektes: Projektgrundsatze, Veranlassung, Beschreibung des
vorhandenen Unterlagenmaterials, Ausbauwassermenge, Begriindung der gewéhlten
technischen, verkehrsinfrastrukturellen und 6kologischen MalRnahmen unter
Berlicksichtigung einer rationellen und wirtschaftlichen Baufiihrung, die
gewasserspezifischen Zielsetzungen, Leitbild und MaRnahmenkatalog, realisierbare
Pflege- und KontrollmaRnahmen fiir eine ordnungsgemaRe Instandhaltung,
Umlandgestaltung und — pflege, FolgemaRnahmen und Voraussetzungen fiir den
Bestand der Baumalinahmen, Fernwirkungen sowie Kompensationen bei
Retentionsverlust

e Bedeutung der MaBnahmen (des kiinftigen Zustandes) hinsichtlich der
Flachenwidmung, der Raumordnung, der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen, der
Okologischen Auswirkungen, der Auswirkung auf die Infrastruktur, auf die
Hochwassergefahrdung, auf das Hochwasserrisiko usw.

e Auswirkungen auf den 6kologischen Gewasserzustand

e Auswirkungen auf den Feststoffhaushalt

e Darstellung des kiinftigen Zustandes, des Risikos bis zum Bemessungsereignis, des
Restrisikos (im Uberlastfall HQ300 und im Versagensfall) einschlieRlich der
Malnahmen zur Risikoreduktion

e Begrindung der Rangordnung der gewahlten Maflnahmen und Kompensationen
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e Anzahl der geschitzten Objekte (getrennt in vor und nach dem 01.07.1990 behérdlich
bewilligte Objekte), sonstige geschiitzte hochwertige Nutzungen und Fldachen

e Hydrologische und hydraulische Grundlagen und Untersuchung

e Schutzziel, Bemessungshohe, Sicherheitshohe

e Erlauterungen zur Kostenermittlung, zur Wirtschaftlichkeit und zum erzielbaren Effekt
der MaRnahmen

e Rechtsfragen

e Zusammenfassende Beurteilung des Effektes, der Notwendigkeit, der
Wirtschaftlichkeit, der Kosten u. dgl.

e Gutachten, Bescheide, Stellungnahmen etc.

e  Weitere projektspezifische Angaben

12.4.2 Berechnungen
Alle Berechnungen sind in bersichtlicher und prifbarer Form darzustellen. Alle bei den

Berechnungen verwendeten Formeln und Programme sind am Beginn der Berechnungen
anzufihren. Die Randbedingungen, unter denen die Berechnungen durchgefihrt werden,
sind darzulegen und die Ausgangsparameter und Daten sind anzugeben. Soweit
erforderlich, sind auch im Verlauf der Berechnungen Erklarungen des Berechnungsganges,

Hinweise auf die Zielsetzung u.A. festzuhalten.

12.4.3 Massen- und Kostenermittlung
Die nachvollziehbar dargelegte Kostenermittlung muss auf einer nachvollziehbar

dargelegten Massenermittlung aufbauen und der letzten Lohn- und Preisbasis

entsprechen.

In die Kostenermittlung ist ein Betrag fiir ,,Unvorhergesehenes” einzupreisen. Eine
Wertsicherung auf Basis des Baukostenindex (Valorisierung) ist entsprechend

vorzunehmen.

12.4.4 Bauzeitplan
Ein Bauzeitplan ist ein hilfreiches Werkzeug zur Terminplanung fiir ein Bauprojekt. Mit

diesem werden alle Gewerke koordiniert und kontrolliert, um einen geordneten und
reibungslosen Bauablauf sicherzustellen. Das Ziel ist die plinktliche Fertigstellung des

Bauvorhabens zum vorgesehenen Termin. Dieser soll grob die einzelnen Gewerke sowie
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deren Beginn und Ende darstellen. Die Zeiteinheit soll zumindest Wochenscharfe

aufweisen.

12.4.5 Grundstiicksverzeichnis
Das Grundstlicksverzeichnis muss die Katasterdaten aller durch das Vorhaben dauernd

oder voriibergehend betroffenen Parzellen (inkl. EZ und Eigentiimer:in) sowie das Ausmaf}
und die Art der Betroffenheit (voriibergehende Beanspruchung, Servitut, Ablose u. dgl.)
beinhalten. Die Parzellen haben eine Kennung (Ziffern und/oder Buchstaben) zu

enthalten, die mit einer entsprechenden Kennung auf dem Katasterplan Gbereinstimmt.

12.4.6 Verzeichnis der Wasserrechte und sonstigen relevanten Rechte

12.4.7 Bilddokumentation
Bereits im Stadium der Projektierung ist flr schutzwasserbauliche sowie

verkehrsinfrastrukturelle MalRnahmen eine Bilddokumentation zu beginnen. Die
Fotostandpunkte sind unter Bedachtnahme auf eine kiinftige Vergleichsmoglichkeit
auszuwahlen und in einem Plan ersichtlich zu machen. Bilddokumentationen kénnen
durch Luftbilder, Fotomontagen und Videos erganzt werden. Erforderlichenfalls ist auch

eine Bilddokumentation aus 6kologischer Sicht anzulegen.

12.4.8 Betriebsordnung
Im Zuge der Projektierung sind Fachgrundlagen fir Instandhaltungs-, Betriebs-,

Uberwachungs- und Wartungsordnungen, ein Hochwasseralarmplan fiir die Bauphase
sowie Grundlagen fiir einen Alarmplan zu erstellen, die zur Gewahrleistung der

Wirksamkeit von Hochwasserschutzanlagen erforderlich sind.
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12.5 Plane

Die Darstellung eines Gewassers in den Lagepldanen und Langenschnitten ist so zu wahlen,
dass die FlieRrichtung von links nach rechts verlauft. Die Orientierung des Lageplanes ist

durch die Himmelsrichtung (Nordpfeil) anzugeben.

Der Bestand und samtliche neu herzustellende Bauteile und MalRnahmen sind in die Plane
einzutragen und entsprechend zu kennzeichnen. Die Wasserspiegellagen fiir den

Altbestand (Istzustand) und die Neulagen (Projektzustand) sind darzustellen.

Lage und Hohen sind auf die Bundesvermessung zu beziehen und die Referenzen fiir die
geodatischen Hohen bzw. flir das Hohenmodell sind anzugeben. Die PlanmaRstabe sind so
zu wahlen, dass aus der Darstellung nicht nur die Projektabsicht beurteilt werden kann,

sondern die Baudurchfiihrung ohne weitere Plangrundlagen méglich ist.

12.5.1 Ubersichtskarte
Die geplanten MaRnahmen und der MaRnahmenbereich sind in einer Ubersichtskarte im

MaRstab 1:25.000 oder 1:50.000 einzutragen.

12.5.2 Ubersichtslageplan
Die geplanten MaRnahmen und der MaRnahmenbereich sind in einem Ubersichtslageplan

mittels Luftbild im geeigneten Malistab einzutragen.

12.5.3 Katasterplane
In den Katasterplan sind einzutragen:

e Bestand (Altlauf des Gewadssers)

* Geplante MaBnahmen mit Kilometrierung (Hektometrierung)

e Gefahrdeter Bereich beim Bemessungsereignis vor der Mallnahme

e Gefahrenzonen und Funktionsbereiche (Uberflutungsflichen HQ30) vor der
MaBnahme

e Gefahrdeter Bereich nach der Mallnahme beim Bemessungsereignis,

Vorteilsflichen/AusmaR als Flichendifferenz
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e Hochwassergefahrdete und geschitzte Objekte (getrennt in vor und nach dem
01.07.1990 behordlich bewilligte Objekte)

o Gefihrdete Bereiche im Uberlast- (HQ300) und Versagensfall (Restrisiko nach der
MalRnahme)

e Betroffene Parzellen, mit Kennung (siehe Pkt. 12.4.5).

12.5.4 Projektlageplan

Je nach GroRe und Zweck der Darstellung ist der MaRstab des Projektlageplanes zu
wahlen. Samtliche neu herzustellenden Bauteile und MaBnahmen sind ebenso wie der
Altbestand und entsprechende Anschlagslinien (HQ30, HQ100 und HQ300) in die
Lagepldne einzutragen. Die Kilometrierung (Hektometrierung) hat entgegen der
FlieBrichtung zu erfolgen. Bei abweichender Kilometrierung ist das verwendete

Bezugssystem anzugeben.

Uber technisch bedeutsame Bereiche und Anlagen (z.B. Hochwasserentlastungen, Grund-
und Betriebsabldsse, Wehranlagen, Mindungen, Sohlstufen, Briicken, Rohrdurchldsse
usw.) sind je nach Erfordernis Detailplane anzufertigen. Ebenso ist fiir die Darstellung der
Wirkung des Risikos und Restrisikos und den diesbeziiglichen SchutzmaBnahmen

gegebenenfalls ein eigener Lageplan anzufertigen.

12.5.5 Langenschnitte
Entlang von wasserbaulichen MaRnahmen sind Langenschnitte auszuarbeiten. Werden

diese nicht in den Gewasserachsen gefiihrt, ist das Gewasser in den Langenschnitt zu

projizieren. Wenn das Verstandnis es erfordert, sind mehrere Langenschnitte darzustellen.

Der Malstab des Langenschnittes ist moglichst mit jenem des Lageplanes

Ubereinstimmend zu wahlen.

Der Langenschnitt hat zu enthalten:

Kilometrierung (Hektometrierung)

e Lage von Querprofilen und Darstellung sowie Lage der Objekte

e Richtung und Neigung der Bezugslinie It. Lageplan

e Sohlh6éhen, Ufer- und Kronenhohen, Spiegellagen, Objektskoten u. dgl.

e Bodenprofile (soweit vorhanden)
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e Anschlussstrecken (soweit zur Beurteilung der MaBnahmen erforderlich)
o Uberstrémstrecken

* Sicherheitshohe

e Wasserspiegelhohen (HW10, HW30, HW100, HW300)

12.5.6 Querprofile

Die Querprofile sind in der Regel nicht Gberhoht, Talquerprofile eventuell Gberhoht
darzustellen. Das aufgenommene Naturprofil und das geplante Bauprofil inkl.
Sicherheitshohen (mit vereinfachter Darstellung spezieller MaBnahmen) sind zusammen
darzustellen. Die Sohl- und Geldandehohen, die Wasserspiegellagen (HW-Ausbau, HW30,
HW100 und HW300), die Hohenkoten der Konstruktionsunterkante bei Briicken und
Stegen sowie die Hohenkoten der Konstruktionsoberkante bei Unterfiihrungen und
Diikern sowie die Hohenkoten von Fundamentsohlen sind einzutragen. Die H6henkoten
sind auf die Vergleichsebene des Langenschnitts zu beziehen. Die Querprofile sind
Ubereinstimmend mit dem Langenschnitt und dem Lageplan durch Angabe der laufenden

Nummer und des Flusskilometers zu bezeichnen.

12.5.7 Charakteristische Profile
In den charakteristischen Profilen (Profiltypen) sind der Altbestand und der Neubestand

mit allen MaRRnahmen technischer, 6kologischer und gestalterischer Natur im Detail

darzustellen.

In den Profiltypen sind charakteristische Wasserstande (HW-Ausbau, RNW, HSW, HW30,
HW100, HW300) einzutragen. Alle wesentlichen Anlageteile sind zu kotieren. Der Mal3stab
ist so zu wahlen, dass die maRgebenden Details zum Ausdruck kommen. Zu jedem

Profiltyp sind anzugeben:
e Geltungsbereich (Kilometrierung oder Hektometrierung)

e Geldande- und Sohlhohen sowie Wasserspiegellagen alt und neu

e Bodenprofile (soweit solche im Zuge der Projektierung aufgenommen wurden)
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12.5.8 Objektsplane

Objekte wie Bricken, Wehre, Diiker, Mauern, usw. sind fir die Einreichplanung in ihren
Anlageverhaltnissen darzustellen. Die Anzahl der Ansichten, der Grund-, Auf- und
Seitenrisse ist so zu wahlen, dass die fiir die Beurteilung notwendigen Details erkennbar
sind. In Schnitten sind die mafRgebenden Wasserstdande und Sicherheitshohen
einzutragen. Fir die Ausfihrungsplanung sind die statisch-konstruktiven Plane in baureifer

Form auszuarbeiten.
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13 UVP-pflichtige Projekte

Bei Projekten, bei denen unklar ist, ob sie einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) zu
unterziehen sein werden oder bei denen eine solche verpflichtend angenommen werden

muss, ist zur Erreichung der Rechtssicherheit ein Feststellungsbescheid zu erwirken.

Die Vorgangsweise ist bei UVP-pflichtigen Vorhaben durch das UVP-G geregelt, das alle
Erfordernisse fir diese Prifung beschreibt. Je nachdem ob es sich um eine grundsatzliche
Genehmigung mit nachfolgenden wasserrechtlichen Detailprojekten oder um eine
Genehmigung auf Basis eines Detailprojektes handeln soll, sind das Generelle Projekt oder
das Detailprojekt auf diese Erfordernisse abzustimmen. Die notigen Fachplanungen, die
die Schutzgiter It. UVP-G zur Erstellung der Umweltvertraglichkeitserklarung (UVE)

bearbeiten, sind, wie die UVE selbst, Projektbestandteile.
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14 Offentlichkeitsarbeit

14.1 Allgemeines

Um eine optimale Abstimmung von MaRnahmen mit den Bediirfnissen der betroffenen
Bevolkerung zu erreichen und die Akzeptanz von Projekten zu férdern, soll bereits
frithzeitig durch eine geeignete Offentlichkeitsarbeit die Information aller Beteiligten
erreicht werden. Durch Risikokommunikation sollen Vorteile und verbleibende Risiken
dargelegt werden. Die Offentlichkeitsarbeit ist als Planungs- und Projektbestandteil in
geeignetem Umfang bei schutzwasserwirtschaftlichen Grundsatzkonzepten,
Gewdsserentwicklungskonzepten, Regionalstudien, Generellen Projekten und
Detailprojekten aufzunehmen. Das Logo der Bundeswasserstrallenverwaltung ist hierbei

in entsprechender GrélRe und Position zu bericksichtigen.

14.2 Art, Umfang und Instrumente

Art und Umfang der Offentlichkeitsarbeit sind je nach rdumlicher Ausdehnung, AusmaR
der Verdanderungen, Sensibilitdt der MalRnahmen, Eingriffen in fremde Rechte und

Lebensumstande zu wahlen.
Als Instrumente sind, unabhangig von ihrer Férderfahigkeit, vor allem geeignet:

e Folder und Aussendungen

* Projektprasentationen

e Prasentationen im Internet (z.B. Homepage, Social Media etc.)

e Informationsbiiros, wo zu bestimmten Zeiten Fachleute mit entsprechenden
Unterlagen fur Auskiinfte zur Verfligung stehen

e Workshops, wo zu bestimmten Zeiten Planer:innen und Verantwortliche mit
Blrgervertreter:innen zu 6ffentlichen Diskussionen zusammenkommen

e Baustellen- und Informationstafeln

e Pressekonferenzen, Spatenstichfeiern
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14.3 Mediation

Bei sensiblen Projekten, wo ein Abgleich gegensatzlicher Vorstellungen anders nicht
gefunden werden kann, ist zur Gewahrleistung einer konstruktiven Diskussionskultur auch

der Einsatz einer Mediation moglich.
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15 Baudurchfiihrung

Baudurchfiihrungen kénnen sowohl aktive als auch passive MalRnahmen umfassen.

15.1 Arten der Baudurchfiihrung

Wasserbauliche MalBnahmen kdnnen sowohl als Eigenregiearbeiten der Lander oder
Interessensgemeinschaften als auch als Firmenarbeit oder im Rahmen von passiven

MaBnahmen (z.B. Abbruch) als Eigenleistung durchgefihrt werden.

15.2 Ausschreibung und Vergabe

Die Ausschreibung von Bauleistungen hat unter Anwendung der Bestimmungen der
,Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur (LB-VI) - Modul Flussbau” zu erfolgen,
die von der Forschungsgesellschaft StralRe, Schiene, Verkehr (FSV) unter Federfiihrung des
BMLUK herausgegeben wird. Die Ausschreibung von Leistungen nach anderen

Leistungsbeschreibungen ist moglich, wenn besondere Griinde dies erfordern.

Die Vergabe von Leistungen (Bau-, Liefer- und Planungsleistungen) im Flussbau hat nach
den geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen und den Allgemeinen Richtlinien fiir die

Gewadhrung von Forderungen aus Bundesmitteln zu erfolgen.”

15.3 Bauinangriffnahme

Eine nach den Bestimmungen des WBFG férderbare MalRnahme darf erst begonnen
werden, wenn sie seitens des Bundes technisch und finanziell genehmigt ist oder
technisch genehmigt und eine Vorfinanzierungszusage des Landes und/oder des:der
Interessent:in nachweislich gegeben ist und alle erforderlichen behordlichen

Bewilligungen vorliegen.
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15.4 Bauabwicklung und Baukontrolle

In der Regel Ubertragt der:die Bewilligungswerber:in oder der:die Bewilligungs:inhaberin
einer schutzwasserbaulichen MafBnahme die Abwicklung der Ausfiihrung der
Wasserbauverwaltung des jeweiligen Landes oder wird diese der via donau bzw. der DHK
ibertragen. Diese kénnen die Tatigkeiten der 6rtlichen Bauaufsicht (OBA) und des
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) selbst durchfiihren oder diese namens des

Rechtstragers forderungsfahig vergeben.

Sonstige gesetzliche Aufgaben der Bauabwicklung (z.B. im Rahmen des BauKG) sowie
Aufwendungen, die sich aus gesetzlichen Verpflichtungen ergeben, kénnen extern

vergeben werden.
Jedenfalls sind von der Wasserbauverwaltung des jeweiligen Landes gem. UV-HWS

e die amtliche Aufsicht (Baukontrolle und Controlling, Kontrolle der konsensgemafien
Errichtung und Forderfahigkeit),
e die Projektleitung und

e die Kollaudierung wahrzunehmen.

Im Bedarfsfalle (bei sehr umfangreichen MaBnahmen wie z.B. bei UVP-pflichtigen

Vorhaben etc.) ist eine begleitende Kontrolle (BK) einzurichten.

15.5 Bautagesberichte, Baubuch

Von dem:der Baufiihrer:in des Auftragnehmers einer Bauarbeit (Firma oder Eigenregie)
sind taglich Bautagesberichte zu erstellen und zu unterfertigen. Diese sind nach den
einschlagig relevanten technischen Normen, Richtlinien und Regeln zu erstellen und

haben jedenfalls zu enthalten:

e Baustellenbezeichnung, Datum und laufende Nummer

e Beschaftigte nach Art und Anzahl sowie deren Arbeitsstunden

e geleistete Arbeiten (mit Angabe der Pos.-Nr. bei Ausschreibung nach
Leistungspositionen)

e geleistete Regiearbeiten und Regiestunden

e Materialein- und ausgange, Lieferungen und Verbrauch
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e bei Schlechtwetter Wetterbedingungen, bei Kalte und Frost Temperaturen im
Tagesmittel
* (bei Betonierarbeiten morgens, mittags und bei Arbeitsschluss)

e besondere Vorkommnisse, eventuell Wasserstande usw.

Die Bautagesberichte sind in mehrfacher Ausfertigung zu fithren, so dass jedenfalls das
Original an die Vertretung des:der Auftraggeber:in (ibergeben wird und eine Kopie auf der
Baustelle verbleibt. Die Bautagesberichte sind von der OBA durch Unterschrift zur

Kenntnis zu nehmen.

Bei umfangreichen Bauvorhaben hat die OBA ein Baubuch zu fiihren, in dem alle
Feststellungen, Anordnungen, Niederschriften usw. festgehalten werden. Wenn kein
eigenes Baubuch gefiihrt wird, tragt die OBA ihre Feststellungen in die Bautagesberichte

mit Unterschrift ein.

15.6 AufmaRbuch

Alle zu verrechnenden Aufmale sowie zu Uberpriifenden Abmessungen und Koten
werden in der Regel von der Vertretung des:der Auftragnehmer:in und der OBA
gemeinsam festgestellt oder nach Vereinbarung von dem:der Auftragnehmer:in
vermessen und von der OBA kontrolliert. Die Ergebnisse werden in einem AufmaRbuch,
das in Form von AufmaRblattern geflihrt wird, eingetragen und mit Skizzen, zugeordneten
Positionsnummern usw. erlautert und erganzt. Wenn kein eigenes AufmalSbuch gefiihrt
wird, z.B. bei kleineren Bauvorhaben, sind die entsprechenden Eintragungen in die
Bautagesberichte zu machen. Das Aufmalibuch ist von dem:der Baufiihrer:in des:der

Auftragnehmer:in in mehrfacher Ausfertigung zu fihren und zu unterfertigen.

Die Kontrolle ist durch die OBA zu bestitigen. Das Original ist der Vertretung des:der

Auftraggeber:in jeweils zu Gbergeben, eine Durchschrift verbleibt auf der Baustelle.
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15.7 Bilddokumentation

Wahrend der Baudurchfiihrung sind bedeutende Bauphasen durch fotografische
Aufnahmen festzuhalten. Nach Fertigstellung der BaumalRnahme sind die
Vergleichsaufnahmen zur Dokumentation des Projektes gem. Pkt. 12.4.7

Bilddokumentation anzufertigen.

15.8 Grundbuchsordnung

Gewasserflachen und fir MalRinahmen erforderliche Flachen sind nach Moglichkeit in das
Offentliche Wassergut zu ibertragen oder haben in diesem zu verbleiben. Alle anderen
dauernd beanspruchten Flachen, wie Griinflachen, Wald, Wege, Deiche, DAmme usw.
kédnnen entweder ins Offentliche Wassergut tibertragen werden oder sind, soferne in
anderem Eigentum verbleibend, mit einer entsprechenden unbefristeten Dienstbarkeit zu

belasten.

Gewassergrundstiicke dirfen nicht durch Grundstiicke im Eigentum Dritter, z.B. von
Briicken, unterbrochen werden. Nach Fertigstellung einer Mallnahme, bei der Eingriffe in
Grundeigentumsrechte stattgefunden haben, ist die Grundbuchsordnung durch den:die

Konsenstrager:in herstellen zu lassen.
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16 Instandhaltung und Betrieb

Die Gewabhrleistung der Wirksamkeit von Hochwasserschutzanlagen ist durch Erstellung
und Einhaltung von Instandhaltungs-, Betriebs-, Uberwachungs- und Wartungsordnungen

sicherzustellen.

Die Unterlagen haben einen Leistungs-, Zeit- und Kostenplan {iber die entsprechenden

Arbeiten zu enthalten. Die Leistungen kdnnen wie folgt eingeteilt werden:

e |aufend
e wiederkehrend oder

e einmalig.

Das ausreichende MaR des Detailierungsgrades dieser Plane ist durch die BWS

projektspezifisch zu beurteilen.

Die Kosten der Instandhaltung und des Betriebes von Schutz- und Regulierungsbauten, der
Instandhaltung und des Betriebes von Hochwasserriickhalteanlagen sowie von

MaBnahmen der Gewasserpflege sind gem. §§ 7 und 28 WBFG forderfahig.

Die Instandhaltung, der Betrieb, die Uberwachung und die Wartung haben durch fachlich

geeignetes Personal zu erfolgen.
Die Vergabe von Leistungen (Bau-, Liefer- und Planungsleistungen) im Flussbau hat nach

den geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen und den Allgemeinen Richtlinien fiir die

Gewadhrung von Forderungen aus Bundesmitteln zu erfolgen.
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17 Abrechnung und Kollaudierung

17.1 Zweck der Kollaudierung

Die Kollaudierung ist die kommissionelle Prifung der ordnungsgemaRen Ausfihrung einer
Baumalinahme oder eines Teiles davon und die Priifung der Richtigkeit der
Bauabrechnung. Dieser Teil der BaumaRnahme muss zur gesonderten Ubernahme und
Abrechnung geeignet sein. Haben solche Teilkollaudierungen stattgefunden, so sind
anlasslich der Kollaudierung der letzten Teile eines Vorhabens die Ergebnisse aller
Teilkollaudierungen zusammenzufassen. Im Einzelnen ist bei der Kollaudierung

festzustellen:

e ob die Bauausfiihrung in allen Punkten dem genehmigten Detailprojekt entspricht
oder wo Anderungen vorgenommen wurden,

e ob der Bauvertrag in allen Punkten eingehalten wurde oder wo Abweichungen
erfolgten,

e ob alle vergaberechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden,

e ob alle Vorgaben, Normen und technischen Standards eingehalten und alle Mangel
beseitigt wurden und ob es behebbare oder unbehebbare Mangel gibt und wie diese
technisch zu bewerten sind,

e obdie verrechneten Lieferungen und Leistungen erbracht und richtig bewertet
wurden,

e ob alle Fristen eingehalten und alle aus der Baufiihrung resultierenden
Verbindlichkeiten erfullt wurden,

e mit welchen Zeitpunkten die Haftfrist beginnt und ablauft,

e wie hoch die Abrechnungssumme des:der Auftragnehmer:in und die
Gesamtabrechnungssumme sind und welche Betrdage noch offen sind,

e wie hoch die Gesamtkosten der BaumaRnahme sind und inwieweit eine
Forderfahigkeit gegeben ist,

e ob die BaumaRnahme geeignet ist, von dem:der Bauherr:in bzw.
Erhaltungsverpflichteten lbernommen zu werden,

e ob die Bauaufsicht entlastet werden kann;
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17.2 Durchfiihrung der Kollaudierung

Seitens der BWS ist im Sinne der DFB fiir die Kollaudierung ein:e Kollaudator:in durch die
Lander zu bestellen, der:die die Kollaudierung durchfihrt und der:die nicht mit dem

Bauvorhaben befasst war.

Dem:Der Kollaudator:in sind von dem:der Projektverantwortlichen rechtzeitig die

folgenden Unterlagen vorzulegen:

e genehmigtes Detailprojekt mit allen Bescheiden

e Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen

e \Vereinbarungen, Anforderungen, Erlasse usw.

e Ausfiihrungsplane

e Bautagesberichte, Baubuch und AufmaBbuch

e Bestatigungen und Nachweise Uber Material- und Qualitatsprifungen, Gutachten
usw.

e Protokolle (iber Teilabnahmen sowie (iber die Schlussabnahme und die Bestatigung
Uber eine abschlieRende Mangelbehebung

e samtliche Schlussrechnungen aller Auftragnehmer:innen

e Berichte der 6rtlichen Bauaufsicht mit Darstellung des Bauablaufes in technischer
Hinsicht

e Ubersicht iiber den Bauablauf in finanzieller Hinsicht

e Bestatigung Uiber die ordnungsgemalie Ausfiihrung aller nicht sichtbaren Bauteile

e Bestatigung liber die Rechnungspriifung, liber die Leistungserbringung und die
korrekte Verrechnung

o Ubersicht tiber alle wahrend des Baues vorgenommenen Anderungen gegeniiber dem
genehmigten Detailprojekt mit deren Begriindung sofern diese finanzielle

Auswirkungen haben
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Der:die Kollaudator:in hat nach interner Prifung der Unterlagen eine

Kollaudierungsverhandlung durchzufiihren zu der die folgenden Personen zu laden sind:

e Der:die Bauherr:in und der:die Erhaltungsverpflichtete

e Der:die Projektverantwortliche (der BWS und/oder die zustandige Abt. des jeweiligen
Landes)

e die Ortliche Bauaufsicht

e die amtliche Bauaufsicht

e sonstige Beitragsleistende

Eine Teilnahme der BWS an der Kollaudierungsverhandlung bleibt dieser vorbehalten.
Diese Teilnehmenden an der Kollaudierungsverhandlung bilden die
Kollaudierungskommission. Bei dieser Verhandlung sind eventuell offen gebliebene
Fragen zu behandeln, die Feststellungen des:der Kollaudator:in mitzuteilen und allfallige
Stellungnahmen einzuholen. Sofern noch Veranlassungen nétig sind, hat dies der:die
Kollaudator:in festzulegen. Erforderlichenfalls ist die Verhandlung hiefiir zu unterbrechen.
Nach Klarung aller Fragen ist hierliber ein Protokoll mit allen Stellungnahmen und

Erganzungen anzufertigen.

InstandhaltungsmaBBnahmen, Absiedelungen, Studien, Untersuchungen usw. sind einer

abschliefenden Abrechnung zu unterziehen.

17.3 Mangel in der Ausfiihrung
Betreffend Mangel in der Ausfiihrung ist, soweit dies nicht bereits wahrend des Baues und

im Zuge der Mangelbehebung geschehen ist, nach Normen und den gesetzlichen

Bestimmungen vorzugehen.

17.4 Kollaudierungsniederschrift
Die Kollaudierungsniederschrift hat in nachstehend angefiihrter Reihenfolge zu enthalten:
e das Aufnahmedatum und den Aufnahmeort

e die Bezeichnung des Gegenstandes (MaRnahme)

e die Teilnehmenden und ihre Funktionen (Vertretung),
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e die technische, rechtliche und finanzielle Entwicklung (Aufzdhlung der
bezugnehmenden Erldsse, Bescheide, Genehmigungen, Sicherstellungen,
Vereinbarungen, Vergaben usw.),

e den Baubericht (Abwicklung des Baugeschehens, Erschwernisse und besondere
Vorkommnisse, Abweichungen gegentiber dem genehmigten Projekt und deren
Begriindung, Hinweise - soweit relevant - auf Schifffahrt, Gewasserdkologie, Natur-
und Landschaftsschutz, Fischerei usw., Hinweise auf die Instandhaltung),

e das finanzielle Ergebnis der Abrechnung,

e die Regelung der kiinftigen Instandhaltung,

e Hinweise auf die hergestellte oder herzustellende Grundbuchsordnung und
Grundeinl6sung,

e Stellungnahmen der Mitglieder der Kollaudierungskommission.

Hierauf folgt der Befund, der von dem:der Kollaudator:in (Vorsitzende:r der
Kollaudierungskommission) zu verfassen ist. Die Kollaudierungsniederschrift ist von allen

Anwesenden zu unterfertigen.

17.5 Abschluss eines Vorhabens

Eine MaRnahme ist technisch und finanziell abgeschlossen, wenn

e die Abrechnung erstellt,

e der Saldenausgleich durchgefiihrt,

e die Kollaudierung gem. Pkt. 17 durchgefiihrt und dabei die technisch und finanziell
einwandfreie Durchflihrung der MaRnahme festgestellt wurde und

e die finanziellen Abrechnungsunterlagen gepriift und mit einem Prifvermerk der hiefiir

befugten Stelle des jeweiligen Landes versehen wurden.
Nach durchgefiihrter Prifung ist die Genehmigung des technischen und finanziellen

Abschlusses (Kollaudierung) der MaRnahme durch die Abt. des jeweiligen Landes (durch

die Unterfertigung der Kollaudierungsniederschrift) und durch die BWS zu erteilen.
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Glossar

Im vorliegenden Glossar sind die wesentlichen Fachausdriicke in jenem Sinn erklart, in
dem sie fur die RIWA-T-BWS aufgefasst werden sollen. Damit ist eine spezielle und keine

allgemein giiltige Erklarung gegeben.

Abflussraum: Jener Teil des Uberschwemmungsgebietes, der vom Wasser auRerhalb des

Gewasserbettes durchflossen wird.

Aktiver Hochwasserschutz: Der Schutz des Menschen und seines Lebens-, Siedlungs- und
Wirtschaftsraumes sowie von Kulturgiitern vor vermeidbaren Schaden durch technische,

zweckentsprechende wasserbauliche Mallnahmen.

Bauaufsicht: Aufsichtsorgan, das in Vertretung der:des Bauherr:in die ordnungsgemaRe

Durchfiihrung eines Bauvorhabens (iberwacht.

Baufiihrer:in: Organ des:der Auftragnehmenden eines Bauvorhabens, das den Bau an Ort

und Stelle nach den Anweisungen der:des Bauleitenden abwickelt.

Bauleiter:in: Organ des:der Auftragnehmenden einer Baudurchfiihrung, das fiir das

Management und die Abwicklung dieses Bauvorhabens zustandig ist.

Bauleiter:in nach BauKG: Organ in Vertretung der:des Bauherr:in, das in erster Linie fir
die Sicherheit und Gesundheit am Bau zustandig ist und dessen Aufgaben im BauKG

definiert sind, z.B. Ernennung der:des Baustellenkoordinator:in.

Bemessungshochwasser: Hochwasser, das einer Schutzmalnahme zugrunde gelegt wird
und bis wohin der Schutzgrad reicht. Das Bemessungshochwasser (hier grundsatzlich
HQ100) wird entweder absolut, z.B. in m3/s Abfluss oder in Entsprechung eines tatsachlich

abgelaufenen Hochwassers angegeben oder als statistischer Wert z.B. HQ100.

Beste Umweltpraxis: Anwendung der geeignetsten Kombination von KontrollmaBnahmen

und Strategien zum Schutz der Umwelt.
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Betrieb: Die Vorbereitung und Durchfiihrung von vorbeugenden und abwehrenden
MaBnahmen zur unschadlichen Abfuhr von Hochwasser und Verhtlitung von Schaden
durch Hochwasser. Der Betrieb umfasst sowohl den Trockenwetterfall als auch den

Hochwasserfall.

BWS (Bundeswasserstralenverwaltung im BMIMI): Zustandig flir: Verwaltung der
Osterreichischen Donau und March sowie der Thayagrenzstrecke (km 0-16): Aufgaben
gem. WBFG; Sicherstellung und Steuerung des Vollzuges der laufenden Vereinbarungen
gem. Art. 15a B-VG Hochwasserschutz zwischen dem Bund und den Lindern NO, 00 und
Wien; Begleitendes Controlling bzgl. Wasserbau und Hochwasserschutzvorhaben;
Priifungs-, Analyse- und KoordinierungsmalRnahmen bei der Umsetzung von Wasserbau-
Vorhaben des BMIMI sowie des Bau- und Arbeitsprogrammes der via donau insb. zu
Ausbau und Instandhaltung der Wasserstralle Donau; Begleitung von Projekten der via
donau sowie fachstrategische Planung, Steuerung und Kontrolle der via donau den
Aufgabenbereich der Abt. betreffend; Planung und Steuerung betreffend Projektierung,
Bau, Instandhaltung und Betrieb von Hochwasserschutzanlagen; Multidisziplindrer
Interessensausgleich hinsichtlich Umweltschutz und WasserstralReninfrastruktur;
Angelegenheiten der Grenzgewadsser- und Grenzkommissionen, der Donaukommission
und Donauschutzkommission sowie sonstige europdische und internationale
Angelegenheiten betreffend WasserstraRen, Umwelt und Hochwasserschutz;

Angelegenheiten der DHK;

Detailprojekte: Detailprojekte (im WBFG als Projekte bezeichnet) sind Projektierungen,

die geplante MalRnahmen in ihren Einzelheiten ausfiihrungsreif darstellen.

Eigenvorsorge: Im Sinne dieser Richtlinie bautechnische MalRnahmen an oder im
unmittelbaren Nahbereich von Gebauden, die zur Minimierung von Gebdudeschaden im

Hochwasserfall dienen.
Evaluierung, Evaluation: Uberpriifung einer Unterlage oder MaRnahme auf ihre
Ubereinstimmung mit der beabsichtigten Wirkung, den zu beobachtenden Vorschriften

und Bestimmungen.

Flussgebietsbezogen: Unter Berlicksichtigung der Einfliisse und Auswirkungen auf das

gesamte Einzugsgebiet eines Gewassers.
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Forderungsnehmer:innen: Jene natirlichen oder juristischen Personen
(Gewadsseranrainer:innen, Gemeinden als Vertreter der Gewésseranrainer:innen,
Wasserverbdnde, Wassergenossenschaften etc.), die in den Genuss von Férderungen nach
dem Wasserbautenforderungsgesetz und/oder sonstiger 6ffentlicher Forderungen

kommen.

Gefahrdungspotenzial: AusmaR der moglichen Gefdahrdung, das durch
Hochwasserereignisse gegeben ist. Das Gefahrdungspotenzial wird nicht allein durch die
GrolRe des Hochwassers bestimmt, sondern durch die Exponiertheit, Schadensanfalligkeit

und mangelnde Moéglichkeit der Gefahrenabwehr gefahrdeter Einrichtungen.

Generelle Projekte: Generelle Projekte sind Entwiirfe, die sowohl die Zielsetzungen als
auch die Art und Weise der vorgesehenen Verwirklichung einer MaRnahme in ihren

Grundziigen darstellen.

Geschiebe: Das von einem FlieBgewasser an seiner Sohle transportierte Gesteinsmaterial
(Geroll, Kies, Sand), das sich gleitend, rollend oder hiipfend fortbewegt. Die Bewegung

kann dauernd oder nur periodisch in jeweils wechselndem Umfang stattfinden.

Grenzgewasser: Gewasserstrecken, die die Grenze gegen das Ausland bilden (Donau,
March und Thaya).

Gutes okdlogisches Potenzial: Zustand eines erheblich veranderten oder kiinstlichen

Oberflachenwasserkorpers gem. der Einstufung nach Anhang C des WRG.

Hochwassernachsorge: Tatigkeiten und MalRnahmen, die nach dem Ablauf eines
Hochwassers die hervorgerufenen Schaden zu minimieren bzw. das Entstehen neuerlicher

Schaden zu vermeiden trachten.

Hochwasservorsorge: Tatigkeiten und MaRnahmen, die in Abstimmung mit Planungen der
Schutzwasserwirtschaft vorausschauend das Schadensausmald eines Hochwassers zu

minimieren trachten (z. B. in den Bereichen Raumplanung, Bauordnung, Alarmplanung).
Intangible Faktoren: Faktoren, die einen ideellen Wert, aber keinen Handelswert haben

und daher nicht unmittelbar, sondern nur tiber Hilfskonstruktionen monetar bewertet

werden konnen.
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Integrales Hochwasserschutz-Management: Gesamtheit des Hochwasserschutz-
Managements von der Vorsorge Uber die Schutzmalinahmen, die Bewaltigung des

Hochwasserereignisses, bis zur Nachsorge.

Kollaudator:in: Das mit der Kollaudierung eines Bauvorhabens betraute Organ, das seine
Aufgabe in Vertretung der:des Fordergebenden wahrnimmt. Die:der Kollaudator:in agiert

unabhangig und darf mit dem bisherigen Baugeschehen nicht befasst gewesen sein.

Kosten-Nutzen-Analyse: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, bei der die Kosten einer
MaRBnahme dem damit erreichbaren Nutzen oder abwendbaren Schaden
gegeniibergestellt werden. Die Kosten-Nutzen-Analyse bewertet ausschlielRlich Kriterien,

die einen Geldwert aufweisen.

Kosten-Wirksamkeits-Analyse: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, bei der - dhnlich wie bei
einer Kosten-Nutzen-Analyse - die Aufwendungen fiir eine MaRnahme den erzielbaren
Vorteilen oder abwendbaren Nachteilen gegeniibergestellt werden, die aber neben den

durch den Geldwert ausgedriickten Faktoren auch die intangiblen Werte einbezieht.

Leitbild: Arbeitsgrundlage, die den anzustrebenden Zustand eines Gewadssers in
abiotischer, biotischer und schutzwasserwirtschaftlicher Hinsicht angibt und aus einer

Zusammenflihrung sektoraler Zielzustande gebildet wird.

Nebenschluss: Als im Nebenschluss befindlich werden Riickhaltebecken bezeichnet, die
von zurickzuhaltenden Gewassern nicht durchflossen werden, sondern seitlich

angeordnet sind.

Normalien: Genormte Festlegungen, z.B. Bemessungsgrundlagen, die sich aus Gesetzen,

Richtlinien, Vorschriften oder Normen ergeben.

Oberflachenwasserkorper: Ein Oberflachenwasserkorper ist ein einheitlicher und
bedeutender Abschnitt eines Oberflachengewassers und dient als Bewertungseinheit gem.
§ 30a WRG.

Okologisch guter Gewisserzustand: Zustand eines Oberflichenwasserkérpers gem. der
Einstufung nach Anhang C des WRG. Der 6kologische Zustand wird in der Qualitat von
Struktur und Funktionsfahigkeit aquatischer in Verbindung mit Oberflachengewassern

stehender Okosysteme definiert.
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Passiver Hochwasserschutz: Schutz durch Zuriickweichen vor dem Hochwasser, z.B. durch
Verlegung von Nutzungen in nicht gefahrdete Raume, Absiedelung Uberfluteter Objekte

oder die Anpassung der Bewirtschaftung an die Maoglichkeit exzessiver Abfliisse.

Planung: Entwicklung und Darstellung von Vorhaben und MaRBnahmen in grundsatzlicher
Weise, wobei die Detaillierung und konkrete Ausarbeitung zum Zwecke der Umsetzung

der Projektierung vorbehalten bleiben.

Projektierung: Ausarbeitung und Darstellung von Vorhaben und Mallnahmen in mehr
oder weniger detaillierter Form (Generelle Projekte und Detailprojekte) zum Zwecke der

konkreten Umsetzung, basierend auf einer vorausgegangenen Planung.

Retentionsraum: Uberschwemmungsgebiet, das durch stehende oder flieRende Retention

einen Rickhalt von Wasser bewirkt.

Risiko: Die kalkulierte Prognose eines moglichen Schadens oder Nutzens. In der
Schutzwasserwirtschaft ist das Risiko die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines
Schadensereignisses multipliziert mit dem Ausmald des dabei zu erwartenden Schadens

(Eintrittshaufigkeit mal SchadensausmaR).

Restrisiko: Das im jeweiligen Spezialfall durch Berechnungen oder die Statistik kaum
vorhersagbares Risiko wie das Versagen von Hochwasserschutzbauwerken oder

menschliches Versagen.

Schadenspotenzial: AusmaR des potenziellen Schadens, der durch Hochwasserereignisse

entstehen kann.

Schutzwasserwirtschaft: Die Regelung und Gestaltung des oberirdischen Abflusses, als
Teilbereich der Wasserwirtschaft, um den Schutz des Menschen und seines Lebens-,
Siedlungs- und Wirtschaftsraums und von Kulturgiitern sowie die Erhaltung und den
Schutz der Gewasser mit den Hochwasserabflussgebieten und den durch die Gewdasser
unmittelbar beeinflussten Raumen sicherzustellen. Grundvoraussetzung hierfir bildet die
klare Trennung der Abfluss- und Gefahrdungsrdume von den Zonen der Besiedelung, der
Wirtschaft und des Verkehrs.
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Stand der Technik: Der auf den einschlagigen wissenschaftlichen Erkenntnissen
beruhende Entwicklungstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder

Betriebsweisen, deren Funktionstiichtigkeit erprobt und erwiesen ist.

Stand der Wissenschaft: Der auf einschlagigen wissenschaftlichen Erkenntnissen
beruhende Entwicklungsstand innovativer Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen,
deren Erprobung entweder noch nicht, oder ausschlieBlich im Zuge von Forschungen
stattgefunden hat und die in die praktische Anwendung bisher noch nicht Eingang

gefunden haben.

Summationswirkung: Die Wirkung, die sich ergibt, wenn man eine Anzahl von

Mafnahmen nicht fiir sich allein, sondern in ihrer Gesamtheit betrachtet.

Technischer Hochwasserschutz: Vgl. ,,aktiver Hochwasserschutz”.

Uberflutungsfliche, Uberflutungsgebiet, Uberschwemmungsgebiet: Jene Fliche die,
zusatzlich zum Gewadsserbett, in Folge des Ausuferns von Wasser bei Hochwasser

eingenommen wird.

Uberstromstrecken: Teile von Hochwasserschutzanlagen, die so ausgebildet und
bemessen sind, dass sie im Uberlastfall ohne nachhaltige Schidden an

Hochwasserschutzanlagen tberstromt werden kénnen.

Vorbeugender Hochwasserschutz: MaBnahmen, die zu einer Verminderung von Abfluss-
spitze und Abflussgeschwindigkeit fihren, unter Ausnutzung natirlicher MaBnahmen wie
bspw. Schaffung von Retentionsflachen, Aufforstung von Auen oder Zulassen von Maan-

dern, die einen Riickhalt in der Flache vorsehen.

Vorsorgender Hochwasserschutz: MaRnahmen zur Verringerung des Schadenspotenzials,
u.a. durch Flachenvorsorge und Verhaltensvorsorge sowie der Absiedelung (vgl. ,,Passiver

Hochwasserschutz”).

Wasserwirtschaftliche Planungen und Untersuchungen: Zeitlich, sachlich oder raumliche
Ubergeordnete fachliche Unterlagen liber Stand, Entwicklung und Beeinflussung der
wasserwirtschaftlichen Faktoren sowie deren Abstimmung mit Raumordnung und

Umweltschutz.
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Abkiirzungen

Abs.
Abt.
Art.
BK
BMIMI

BMLUK

bspw.
B-VG
BWS
bzw.
DHK
etc.
FSV
gem.

ggf.
HQ100

HSW

HW

HW30

Absatz

Abteilung

Artikel

begleitende Kontrolle

Bundesministerium fur Innovation, Mobilitat und Infrastruktur

Bundesministerium fir Land- und Fortwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft

beispielsweise

Bundes-Verfassungsgesetz
BundeswasserstralRenverwaltung
beziehungsweise
Donauhochwasserschutz-Konkurrenz

et cetera

Forschungsgesellschaft StraRe, Schiene, Verkehr
gemal

gegebenenfalls

Abfluss, der im Durchschnitt einmal in 100 Jahren erreicht oder
Uberschritten wird.

Als Hochster Schifffahrtswasserstand ist, entsprechend den Richtlinien
der Donaukommission, jener Wasserstand anzusehen, der einem
Abfluss mit einer Uberschreitungsdauer von 1% (HSQ = Abfluss bei
hochstem Schifffahrtswasserstand) entspricht. In den Staurdumen der
Kraftwerke entspricht der HSW dem héchstmoglichen Wasserspiegel,
der bei Einhaltung der Wehrbetriebsordnung bei einem Abfluss von
hochstens HSQ auftreten kann. Die obere Stauzieltoleranzgrenze ist
der gemal Wehrbetriebsordnung hochste genehmigte
Oberwasserspiegel am Kraftwerk.

Hochwasser

Wasserstand, der im Durchschnitt einmal in 30 Jahren erreicht oder
Uberschritten wird. Entspricht dem Wasserstand bei einem 30-
jahrlichen Abflussereignis (HQ30).
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HW100

i.d.g.F.

inkl.

insb.

LB-VI

It.

o. dgl.

OBA

Pkt.
RIWA-T-BWS

RNW

RVS

u. dgl.
u.a.

u.A.

Usw.
UV-HWS
vgl.

via donau
WBFG
WRG

WaStG
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Wasserstand, der im Durchschnitt einmal in 100 Jahren erreicht oder
Uberschritten wird. Entspricht dem Wasserstand bei einem 100-
jahrlichen Abflussereignis (HQ100).

in der geltenden Fassung

inklusive

insbesondere

Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur

laut

oder dergleichen

ortliche Bauaufsicht

Punkt

Technische Richtlinien fiir die BundeswasserstralRenverwaltung

Das Regulierungsniederwasser ist, entsprechend den Richtlinien der
Donaukommission, als jener Wasserstand anzusehen, der einem
Abfluss mit einer Uberschreitungsdauer von 94% (=RNQ) entspricht.
In den Staurdumen der Kraftwerke entspricht das RNW einem
Wasserspiegel bei Regulierungsniederwasserabfluss, ausgehend von
der unteren Stauzieltoleranzgrenze am Kraftwerk. Die untere
Stauzieltoleranzgrenze ist der, gemal Wehrbetriebsordnung, tiefste
genehmigte Oberwasserspiegel am Kraftwerk.

Richtlinien und Vorschriften fiir den Strallenbau
und dergleichen

unter anderem

und Ahnliches

und so weiter

Ubertragungsverordnung Hochwasserschutz
vergleiche

via donau — Osterreichische WasserstraRen-GmbH
Wasserbautenférderungsgesetz
Wasserrechtsgesetz

WasserstraBengesetz

Technische Richtlinien fiir die BundeswasserstraBenverwaltung — RIWA-T-BWS



Technische Richtlinien fiir die BundeswasserstraBenverwaltung — RIWA-T-BWS 65 von 66






	Impressum
	Inhalt
	1 Allgemeines
	1.1 Gegenstand und Geltungsbereich
	1.2 Rechtliche Grundlagen
	1.2.1 Wasserbautenförderungsgesetz
	1.2.2 Sonstige rechtliche Grundlagen


	2 Aufgaben der Bundeswasserstraßenverwaltung (BWS) im BMIMI
	2.1 Grundsätzliches
	2.2 Wahrnehmung von Bundesinteressen
	2.3 Finanzierung und Förderungsverwaltung
	2.4 Prioritätenverzeichnis
	2.5 Hochwasservorsorge
	2.6 Planung und Projektierung von Schutzmaßnahmen
	2.7 Ausführung von wasserbaulichen Maßnahmen, Kostentragung
	2.7.1 Konsenswerberin Republik Österreich
	2.7.2 Konsenswerberin DHK
	2.7.3 Sonstige Konsenswerber

	2.8 Ausführung von Maßnahmen, Kontrolle
	2.9 Interessentengemeinschaften
	2.10 Evaluierung und Folgemaßnahmen

	3 Zielsetzungen
	3.1 Schutz des Menschen und seines Wirtschaftsraumes
	3.2 Schutz des Gewässers
	3.3 Bereitstellung von Wasserstraßeninfrastruktur
	3.4 Erreichen der Schutzziele
	3.5 Integrales Hochwasserschutzmanagement
	3.5.1 Vorsorge
	3.5.2 Schutz: Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von Schutzmaßnahmen
	3.5.3 Bewusstseinsbildung
	3.5.4 Vorbereitung auf das Hochwasserereignis
	3.5.5 Nachsorge

	3.6 Erreichen der Ziele der Wasserstraßeninfrastruktur

	4 Planungs- und Projektierungsgrundsätze
	4.1 Schutzmöglichkeiten
	4.2 Allgemeine Grundsätze
	4.3 Rangordnung von Maßnahmen
	4.4 Größenwerte des Schutzbedürfnisses
	4.5 Auswahl der Maßnahmen
	4.6 Freihaltung von Abfluss- und Rückhalteräumen
	4.7 Umweltverträglichkeit und Verschlechterungsverbot
	4.8 Sicherheiten
	4.9 Risiko- und Restrisikobetrachtung
	4.10 Grundbeschaffung und Gebäudeablöse
	4.11 Bauliche Maßnahmen im Hochwasserabflussgebiet
	4.12 Überbauungen
	4.13 Errichtung von Brücken
	4.14 Oberflächenwasserableitungen

	5 Instrumente der Planung und der Projektierung
	5.1 Grundsätzliches
	5.2 Vorleistungen
	5.2.1 Ausarbeitung


	6 Mathematische Modelle
	7 Physikalische Modelle (wasserbauliche Versuche)
	8 Ökologische Untersuchungen
	9 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
	10 Gutachten
	11 Generelle Projekte
	11.1 Allgemeines
	11.2 Inhalt der Generellen Projekte
	11.2.1 Technischer Bericht
	11.2.2 Pläne


	12 Detailprojekte (Projekte)
	12.1 Allgemeines
	12.2 Vor- und Zusatzleistungen
	12.3 Inhalt der Projekte
	12.4 Schriftsätze
	12.4.1 Technischer Bericht
	12.4.2 Berechnungen
	12.4.3 Massen- und Kostenermittlung
	12.4.4 Bauzeitplan
	12.4.5 Grundstücksverzeichnis
	12.4.6 Verzeichnis der Wasserrechte und sonstigen relevanten Rechte
	12.4.7 Bilddokumentation
	12.4.8 Betriebsordnung

	12.5 Pläne
	12.5.1 Übersichtskarte
	12.5.2 Übersichtslageplan
	12.5.3 Katasterpläne
	12.5.4 Projektlageplan
	12.5.5 Längenschnitte
	12.5.6 Querprofile
	12.5.7 Charakteristische Profile
	12.5.8 Objektspläne


	13 UVP-pflichtige Projekte
	14 Öffentlichkeitsarbeit
	14.1 Allgemeines
	14.2 Art, Umfang und Instrumente
	14.3 Mediation

	15 Baudurchführung
	15.1 Arten der Baudurchführung
	15.2 Ausschreibung und Vergabe
	15.3 Bauinangriffnahme
	15.4 Bauabwicklung und Baukontrolle
	15.5 Bautagesberichte, Baubuch
	15.6 Aufmaßbuch
	15.7 Bilddokumentation
	15.8 Grundbuchsordnung

	16 Instandhaltung und Betrieb
	17 Abrechnung und Kollaudierung
	17.1 Zweck der Kollaudierung
	17.2 Durchführung der Kollaudierung
	17.3 Mängel in der Ausführung
	17.4 Kollaudierungsniederschrift
	17.5 Abschluss eines Vorhabens

	Glossar
	Abkürzungen

